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Die Staats- und Universitätsbibliothek Bremen (SuUB) ist für die 
wissenschaftliche Literaturversorgung aller staatlichen Hoch-
schulen im Land Bremen zuständig. Das einschichtige Biblio-
thekssystem der SuUB versorgt sowohl die Universität Bremen 
als auch die beiden Fachhochschulen in Bremen und Bremerha-
ven sowie die Hochschule für Künste. Zugleich übernimmt die 
SuUB die Aufgabe einer Landesbibliothek. Das Bremer Modell 
eines landesweiten Bibliothekskonzeptes mit seinen zentralen 
und dezentralen Aspekten ist einzigartig in Deutschland. Im 
vorliegenden Aufsatz werden die Besonderheiten und Vor- und 
Nachteile des Bremer Modells herausgearbeitet, das bereits seit 
den 1980er-Jahren existiert und seither laufend weiterentwickelt 
wurde.

The State and University Library Bremen (SuUB) is responsible for 
supplying academic literature to all public colleges and universi-
ties in the state of Bremen. The single-tier SuUB library system 
serves the University of Bremen, the two universities of applied 
sciences (in Bremen and Bremerhaven), as well as the University 
of the Arts Bremen. At the same time, SuUB fulfils the role of a 
state library. The Bremen model of a state-wide library system 
with its centralised and decentralised aspects is unique in Ger-
many. The present essay identifies the characteristics, advantages 
and disadvantages of the Bremen model, which has existed since 
the 1980s and has evolved continuously ever since.

Schon seit Anfang der 1980er-Jahre übernimmt die 
Staats- und Universitätsbibliothek Bremen (SuUB) die 
Literatur- und Informationsversorgung aller staatli-
chen Hochschulen des Bundeslandes Bremen. Dass 
eine wissenschaftliche Bibliothek hochschulüber-
greifend alle bibliothekarischen Dienstleistungen für 
die Fachhochschulen und die Universität eines Lan-
des in einem einschichtigen Bibliothekssystem orga-
nisiert, ist bundesweit einmalig. Ganz im Sinne der 
hanseatischen Zurückhaltung wurde über das seit 
mehr als 30 Jahren praktizierte Bremer Modell kaum 
in der Fachöffentlichkeit gesprochen. In Zeiten knap-
per Haushalte und großer Veränderungen durch die 
digitale Revolution werden neue bibliothekspolitische 
Strukturen und eine effizientere Organisation von Bi-
bliotheken gefordert. Die Zusammenlegung von Re-
gionalbibliotheken mit Fachhochschulbibliotheken, 
wie zuletzt in Fulda und Wiesbaden, oder die Neu-
ausrichtung der Bibliotheksverbünde, die durch den 
Wissenschaftsrat und die DFG angestoßen wurde, 
sind Beispiele dieser Entwicklung. Vor diesem Hinter-
grund erlangt das Konzept der SuUB Bremen, ein zen-
trales Bibliothekssystem für die Universität Bremen, 
die Hochschule für Künste Bremen, die Hochschulen 
in Bremen und Bremerhaven zu organisieren und zu-
dem die Aufgaben einer Landesbibliothek für die Freie 

Hansestadt Bremen zu versehen, eine ungeahnte Ak-
tualität.1
 In Thüringen hat das zuständige Wissenschafts-
ministerium die HIS GmbH mit einer Studie zur Reor-
ganisation der thüringischen Hochschulbibliotheken 
beauftragt. Im Rahmen der im Juni 2015 veranstalte-
ten Expertenanhörung wurde die Autorin eingeladen, 
das Bremer Modell der Literatur- und Informationsver-
sorgung aller staatlichen Hochschulen durch die SuUB 
vorzustellen. Dieser Aufsatz nimmt in Teilen Bezug auf 
die dort geführte Debatte. 

A u s g a n g s s i t u a t i o n 
Die SuUB ist heute eine moderne und leistungsfähige 
wissenschaftliche Bibliothek für über 30.000 Studie-
rende, Wissenschaftler und ca. 10.000 externe Nutzer 
mit jährlich 1,32 Mio. Besuchern vor Ort.2 Bundesweit 
einzigartig ist das Konzept der zentralen Literatur- und 
Informationsversorgung für die Universität und die 
Fachhochschulen durch EINE Bibliothek.
 Die SuUB ist einschichtig organisiert und an neun 
Standorten präsent. Neben der Zentrale und drei Be-
reichsbibliotheken der Universität (16.924 Studie-
rende) zählen dazu fünf Standorte an den drei Fach-
hochschulen: Hochschule Bremen (8.652 Studierende), 
Hochschule Bremerhaven (2.912 Studierende), Hoch-
schule für Künste Bremen (833 Studierende).3 Das or-

Abb. 1: Staats- und Universitätsbibliothek Bremen, Standort Zentrale auf dem Universitätscampus

Fo
to

: 
Su

U
B 

Br
em

en

Konzept der zentralen 
Literatur- und Informa
tionsversorgung

https://doi.org/10.3196/186429501663122 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.3196/186429501663122
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


ZfBB 63 (2016) 16 Maria Elisabeth Müller

schul- und Wissenschaftslandschaft im Bundesland 
Bremen neu strukturiert. In der Universität Bremen, 
die bis dato vorwiegend auf die lehrerbildenden Fä-
cher ausgerichtet war, begann der Ausbau neuer na-
turwissenschaftlich-technischer Schwerpunkte, und 
es entwickelte sich eine rege Forschungsaktivität. Die 
kleinen Fachhochschulen in Bremen (Hochschule für 
Technik, Hochschule für Wirtschaft, Hochschule für So-
zialpädagogik und Sozialökonomie sowie Hochschule 
für Nautik) wurden zur Hochschule Bremen zusam-
mengefasst; die Hochschule für gestaltende Kunst 
und Musik wurde zur Hochschule für Künste Bremen 
mit universitärem Charakter ausgebaut, und die Fach-
hochschule Bremerhaven profilierte ihr Fächerspek
trum und gab überschneidende Studiengänge, wie z. B. 
den Studiengang Nautik, zugunsten der Hochschule 
Bremen auf. 
 Als Resultat dieser hochschulpolitischen Struktur-
reform in Bremen und Bremerhaven erhielt die Staats- 
und Universitätsbibliothek Bremen (damals noch Uni-
versitätsbibliothek Bremen) den erweiterten Auftrag, 
für eine umfassende Literaturversorgung aller Bremi-
schen Hochschulen zu sorgen und die bestehenden 
Bibliotheken der Hochschulen als Teilbibliotheken der 
SuUB einzugliedern. Im Jahr 1982 wurde diese Fest
legung durch die Novellierung des Bremischen Hoch-
schulgesetzes politisch verankert. Darüber hinaus 
legte man im parallel zur Neufassung der damaligen 
Hochschulgesetzgebung verabschiedeten Hochschul-
gesamtplan fest, dass die Staats- und Universitätsbi-
bliothek neben der Bildung eines einheitlichen Biblio-
thekssystems auch die Integration der Geschäftsgän-
ge voranbringen sollte.4 
 Dieser Umgestaltungsprozess, ein einheitliches 
Bibliothekssystem für alle Hochschulen aufzubauen, 
fand unter ungünstigsten Bedingungen statt und ging 
mit großen Haushaltskürzungen einher. So musste die 
Bibliothek nahezu zeitgleich mit der Erweiterung ihrer 
Aufgaben eine enorme Einsparung von bibliothekari-
schem Personal erbringen. Der Unterhaltsträger redu-
zierte den Stellenplan 1982/83 von 225 auf 200 Stellen 
und 1984 nochmals auf eine Zielzahl von 150 Stellen. 
Wie man sich unschwer vorstellen kann, stand die da-
malige Bibliotheksleitung angesichts dieser Rahmen-
bedingungen unter hohem Druck. In den folgenden 
Jahren erfasste die gesamte Bibliothek eine vollstän-
dige Reorganisation, in der alle Geschäftsgänge, die 
Organisation und die Strukturen der Staats- und Uni-
versitätsbibliothek Bremen auf den Prüfstand gestellt 
wurden. Bis heute hat diese Phase der jüngeren Biblio
theksgeschichte Spuren hinterlassen, die für manche 
Beschäftigten mit einer traumatischen Erfahrung ver-
bunden sind.5 

ganisatorisch einschichtig geführte System mit de-
zentralen Standorten ist in der Selbstständigkeit der 
Standorte – die teilweise Merkmale von Fachbibliothe-
ken eines zweischichtigen Systems aufweisen – eine 
einzigartige Mischform aus Elementen von einheitli-
chen und kooperierenden Systemen. 
 Das Bremer Modell vereint beispielhaft Vorteile der 
zentralisierten mit denen der dezentralisierten Orga-
nisationsstruktur. In den drei Bereichsbibliotheken 
der Universität Wirtschaft, Physik/Elektrotechnik und 
Rechtswissenschaften betreuen die jeweiligen Fach-
referenten der Zentralbibliothek den Bestandsaufbau 
und die Erschließung. Auch die Erwerbung bzw. Lizen-
zierung und Katalogisierung der Neuerwerbungen er-
folgt in der Zentrale. Die Bereichsbibliothek Rechtswis-
senschaften (Juridicum) bildet insofern eine Ausnah-
me, als dass dort der gesamte Geschäftsgang von der 
Bestellung über die Inventarisierung bis hin zur for-
malen und sachlichen Erschließung vor Ort geleistet 
wird. Diese weitgehende Autonomie trifft ebenso für 
die Teilbibliotheken an den Hochschulen zu. 
 Dieses Konzept ermöglicht bei vergleichsweise 
geringen personellen Ressourcen an allen Standorten 
an den Fachhochschulen in Bremen und Bremerhaven 
und in der Universität ein qualitativ und quantitativ 
hochwertiges, bedarfsgesteuertes Literaturangebot. 
Die SuUB bietet ihren Nutzerinnen und Nutzern ein 
Angebot von mehr als 3,5 Mio. Bänden physischen Be-
stands: Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Karten, CDs, 
DVDs und Mikrofilme. Über das Discovery-System der 
Bremer E-LIB bietet die SuUB darüber hinaus den Zu-
griff auf nahezu 60 Mio. elektronische Dokumente, da-
runter über 79.000 E-Books, Aufsätze aus über 40.000 
elektronischen E-Journals (kostenpflichtige und kos-
tenfreie internationale Fachzeitschriften), retrodigi-
talisierte historische Buch- und Zeitschriftenbestän-
de sowie mehr als 30 Mio. weltweit nachgewiesene 
Open-Access-Dokumente. Von einer solch großen Brei-
te und qualitativen Vielfalt der wissenschaftlichen Li-
teratur- und Fachinformation profitieren die größeren 
und kleineren Hochschulen des Landes ebenso wie die 
Universität mit ihren durch die Exzellenzinitiative aus-
gewiesenen Forschungseinrichtungen.

W i e  w i r  w u r d e n ,  w a s  w i r  s i n d
Mit der Gründung der Universität Bremen im Jahr 1971 
wurde die damalige Staatsbibliothek mit dem Auf-
bau der Universitätsbibliothek betraut. Von Beginn 
an einschichtig organisiert, nahm die Zentralbiblio
thek 1975 ihren Betrieb als moderne Freihandbiblio-
thek in einem großzügig geplanten Neubau auf dem 
universitären Campus auf. Wenige Jahre später, Ende 
der 1970er-/Anfang der 1980er-Jahre, wurde die Hoch-
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K e n n z e i c h e n  d e s  B r e m e r  M o d e l l s 
d e r  S u U B
Die Zusammenführung von Fachhochschulbibliothe-
ken und Universitätsbibliothek unter das gemeinsa-
me Dach der SuUB ist das Ergebnis einer sich professi-
onalisierenden Wissenschaftslandschaft. Die wesent-
lichen Bestimmungen zu den bibliothekarischen Ein-
richtungen des einheitlichen Bibliothekssystems der 
SuUB wurden im Jahr 1982 im Bremischen Hochschul-
gesetz verankert und in einer nachfolgenden Novellie-
rung im Jahr 1986 angepasst.6 Die rechtlichen Grund-
lagen des Bremer Modells sind bis heute im Bremi-
schen Hochschulgesetz (letzte Novellierung Mai 2015)7 
und in der Satzung über die Aufgabenwahrnehmung 
und -organisation der Staats- und Universitätsbiblio-
thek Bremen vom 19. 12. 2007 geregelt.8 
Zentrale Kennzeichen des Bremer Modells:
➤	 Einheitliches, einschichtig organisiertes Biblio-

thekssystem für die Universität und die Hochschu-
len mit eigener Haushaltsführung und einem ge-
meinsamen Literaturetat.

➤	 Wahrnehmung der Funktion einer Landesbiblio-
thek, die auch Nichtmitgliedern der Hochschulen 
zur Verfügung steht.

➤	 Die jährlichen Neuerwerbungsmittel werden im 

geregelten Einvernehmen zwischen Universität 
und Hochschulen nach einem festen Verteilungs-
schlüssel verteilt. Das Etatverteilungsmodell sieht 
vor, dass die frei zu verteilenden Mittel für das wis-
senschaftliche Schrifttum nach Abzug des allge-
meinen Vorabs (staatsbibliothekarische Aufgaben, 
Einbandkosten, Budget für elektronische Medien) 
zu 83,7 % an die Universität gehen und die verblei-
benden 16,3 % für die drei Hochschulen bestimmt 
sind.

➤	 Koordinierung des Bestandsaufbaus nach bedarfs-
gerechten Kriterien der Universität und der jewei-
ligen Fachhochschulen.

➤	 Zentraler Erwerb aller Lizenzen für die digitalen 
Medien (E-Journals, E-Books, Online-Fachdaten-
banken) durch die Zentralbibliothek; uneinge-
schränkter Zugriff für alle Angehörigen der Uni-
versität und der Fachhochschulen.

➤	 Koordination der Arbeit aller bibliothekarischen 
Einrichtungen nach einheitlichen bibliotheksfach-
lichen Gesichtspunkten (ein gemeinsamer Biblio-
thekskatalog für alle Standorte, Beteiligung am Bi-
bliotheksverbund im GBV, Einsatz des integrierten 
Bibliothekssystems PICA als Zentral- und Lokalsys-
tem etc.).

Abb. 2: Staats- und Universitätsbibliothek Bremen, Standortkarte
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➤	 Leitung des einheitlichen Bibliothekssystems 
durch einen Direktor, der direkter Dienstvorge-
setzter aller Bibliotheksmitarbeiter ist, über die 
Auswahl und den Einsatz des Bibliotheksperso-
nals entscheidet, die Aufsicht über die Verwaltung 
und die Organisation des Bibliothekssystems aus-
übt und bei der Literaturauswahl die Vorschläge 
der Hochschulen und Fachbereiche zu berücksich-
tigen hat. 

➤	 Einrichtung einer Gemeinsamen Bibliothekskom-
mission für das Bibliothekssystem, deren Mitglie-
der von den akademischen Senaten der Hochschu-
len gewählt werden und deren Anzahl in Abhän-
gigkeit von der Höhe der Studierendenzahlen be-
stimmt wird. Die Bibliothekskommission, die vom 
Rektor der Universität geleitet wird, übt die Funk-
tion eines »Aufsichtsrates« aus und sorgt für den 
Interessenausgleich von Hochschulen und Univer-
sität. Der Kommission sind unter Berücksichtigung 
des Versorgungsauftrages des Landes umfassende 
Entscheidungskompetenzen in allen grundsätzli-
chen bibliothekarischen Angelegenheiten übertra-
gen; insbesondere entscheidet sie jährlich über die 
Aufteilung der Neuerwerbungsmittel (Etatvertei-
lungsmodell) unter besonderer Berücksichtigung 
der jeweiligen Bedürfnisse der einzelnen Hoch-
schulen. Darüber hinaus beschließt sie analog zum 
Hochschulentwicklungsplan den strategisch aus-
gerichteten Bibliotheksentwicklungsplan.

➤	 Bildung von Fachkommissionen, in denen die 
Hochschulen mit entsprechenden Fachbereichen 
durch Bibliotheksbeauftragte vertreten sind, die 
insbesondere über die für ein bestimmtes Fach-
gebiet zur Verfügung stehenden jährlichen Neu
erwerbungsmittel entscheiden, die Grundsätze der 
Medienauswahl festlegen und Grundsätze für die 
Standortversorgung mit Medien beschließen.

➤	 Ausweisung eines eigenen Titels »SuUB« im Haus-
haltsplan des Landes Bremen; unabhängig von 
Hochschulen und Universität erhält die SuUB eine 
direkte Zuweisung des jährlichen Finanzzuschus-
ses (Personal-, Sach- und Investitionsmittel), Be-
stellung des Verwaltungsleiters der SuUB zum 
Haushaltsbevollmächtigten.

➤	 Abschluss von mehrjährigen Ziel- und Leistungs-
vereinbarungen mit dem zuständigen Senator. 

R e c h t l i c h e s  K o n s t r u k t  d e r  S u U B
»Die SuUB ist eine gemeinsame zentrale wissenschaft-
liche Betriebseinheit der staatlichen Bremischen 
Hochschulen und als solche eine Organisationsein-
heit der Universität«.9 Was in der Rechtskonstruktion 
des Bremischen Hochschulgesetzes kompliziert klingt 

und sich so anhört, als widersprächen sich die Aussa-
gen (wissenschaftliche Einrichtung aller Hochschulen/
Einheit der Universität), sichert den besonderen Status 
der Bibliothek ab. Einerseits bestätigt diese Formulie-
rung die notwendige Autonomie der SuUB, indem sie 
Entscheidungen für die Bibliotheken an allen Hoch-
schulen treffen muss, und andererseits macht die Ein-
bindung der SuUB in die Organisationsstrukturen der 
Universität deutlich, dass der Direktor der SuUB dem 
Rektor der Universität unterstellt ist. Als vorteilhaft 
erweist sich diese rechtliche Anbindung auch für das 
abgestimmte Verwaltungshandeln und die Zuständig-
keit des Personalrates der Universität in allen Fragen 
der Mitbestimmung. Aktuell profitiert die Bibliothek 
zudem von finanziellen Sonderprogrammen der Hoch-
schulen, wie z. B. von den Hochschulpaktmitteln. Da
rüber hinaus ist die SuUB in die universitären IT-Infra-
strukturen eingebunden und gestaltet diese im Steu-
erungsgremium der IT-Steuergruppe maßgeblich mit.
 In der praktischen Umsetzung agiert die Bibliothek 
weitgehend autonom. So verantwortet die Bibliothek 
ihren eigenen Haushalt, ernennt Beamte und sorgt 
für Einstellung von Angestellten sowie sonstigen Bi-
bliotheksbeschäftigten. Dass die Verantwortung für 
den Haushalt und die Personalangelegenheiten der 
SuUB von ihr selbst wahrgenommen werden können 
und aus der Zuständigkeit der Universität und Hoch-
schulen herausgelöst sind, muss als großer Gewinn 
betrachtet werden.10 Die Mittelzuweisung erfolgt un-
abhängig von den Haushalten der staatlichen Hoch-
schulen direkt durch die Senatorin für Bildung und 
Wissenschaft. Dazu werden regelmäßig Ziel- und Leis-
tungsvereinbarungen mit mehrjähriger, zumeist zwei-
jähriger Laufzeit abgeschlossen. Die Etatzuweisung 
erfolgt im Haushalt der Freien Hansestadt Bremen als 
globaler Zuschuss zu den Personal- und Sachkosten 
und Investitionen, wobei die gegenseitige Deckungs-
fähigkeit von Personal- und Sachkosten gewährleis-
tet ist. Darüber hinaus ist die SuUB verpflichtet, einen 
jährlichen Wirtschafts- und Produktplan aufzustellen. 
Analog zu den Hochschulen und der Universität un-
terliegt die Wirtschaftsführung seit Einführung der 
kaufmännischen Buchführung einer jährlichen Prü-
fung durch einen Wirtschaftsprüfer. 
 Die SuUB verfügt im Rahmen ihrer Rechtsstellung 
über eine wirtschaftliche und rechtliche Selbststän-
digkeit und bewegt sich zugleich in einem Dreieck von 
Institutionen: der Wissenschaftsverwaltung, dem Rek-
tor bzw. dem Kanzler der Universität und der Gemein-
samen Bibliothekskommission (BIKO). Dieses Verhält-
nis muss stetig in der Balance gehalten (austariert) 
werden. Bibliothekspolitische Entwicklungen gegen 
die Interessen der Gemeinsamen Bibliothekskommis-
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sion durchsetzen zu wollen, sind zum Scheitern ver-
urteilt. So setzen Beschlüsse der BIKO immer Einver-
nehmen voraus. Können strittige Sachverhalte nicht 
konsensual entschieden werden, regelt die satzungs-
gemäße Bestimmung der Gemeinsamen Bibliotheks-
kommission ein Nichteinigungsverfahren, wonach als 
nachfolgend anzurufende Instanz die Landesrektoren-
konferenz eingeschaltet wird. 
 Wie aufreibend kontroverse Debatten in der Ge-
meinsamen Bibliothekskommission sein können, zeig-
te sich zuletzt bei der Diskussion über die strategische 
Entwicklungsplanung der SuUB. Über nahezu zwei 
Jahre dominierten Auseinandersetzungen um den 
Ausbau der Digitalen Bibliothek die Kommissionssit-
zungen. Die grundsätzliche Ausrichtung der SuUB und 
ihrer digitalen Dienstleistungen wurde in Zweifel ge-
zogen. Das angespannte Gesprächsklima mündete 
teilweise in einer Art verbalem Schlagabtausch, bei 
dem die dort vertretenen Standpunkte schwerlich zu 
Kompromissen führen konnten. Um diese Positionen 
zu illustrieren seien einige Zitate erlaubt: »Die SuUB ist 
zunächst einmal ein Regalstandort und kein Lernort«; 
»Trotz akuter Platznot von Regalstandflächen dürfen 
keine Aussonderungen vorgenommen werden«; »Der 
Ausbau der digitalen Medienangebote ist unverant-
wortlich, solange man kein belastbares Konzept der 
Langzeitarchivierung vorlegen kann«. Nach harten 
und belastenden Auseinandersetzungen zwischen 
»Traditionalisten« und »Modernisierern« ist es Ende 
des Jahres 2013 dennoch gelungen, den Bibliotheks-
entwicklungsplan 2020 einvernehmlich zu beschlie-
ßen. Das darf als ein großer Verhandlungserfolg ge-
wertet werden.11

G e m e i n s a m e  S t r u k t u r e n  u n d 
D i e n s t l e i s t u n g e n  f ü r  d i e 
U n i v e r s i t ä t  u n d  H o c h s c h u l e n
Um die wissenschaftliche Literaturversorgung für das 
gesamte landesweite Hochschulsystem zu gewähr-
leisten, braucht es tragfähige Personal- und Organi-
sationsstrukturen sowie eine transparente Etatsteu-
erung. 
 Als eine Maxime des Bibliothekssystems der SuUB 
gilt: Soviel zentrale Organisation wie nötig, soviel 
dezentrale Autonomie wie möglich! Die Ergebnis-
se des Benchmarking W-BIX, in denen sich die SuUB 
fortwährend in der Spitzengruppe der Zieldimension 
»Effizienz« platzieren konnte, haben gezeigt, dass der 
Betrieb des gesamten Systems mit vergleichsweise 
geringem Personalaufwand und hoher Effizienz ge-
lingt.12
 Die zentralen bibliothekarischen Aufgaben des 
Bremer Bibliothekssystems werden im Wesentlichen 

in den vier Dezernaten der Zentralbibliothek organi-
siert. Dazu zählt die Einbindung in den Gemeinsamen 
Bibliotheksverbund und der Einsatz des integrierten 
Bibliothekssystems PICA, das in allen Standorten als 
Zentral- wie auch Lokalsystem eingesetzt ist und für 
einen gemeinsamen Katalog und für ein entsprechen-
des Ausleihsystem mit einheitlichen Nutzungsbestim-
mungen sorgt. Zudem sind alle Bestände, ob print oder 
digital, ob lizenziert oder kostenfrei und unabhängig 
vom Standort, über ein zentrales Suchinterface im 
Discovery-System der E-LIB nachgewiesen, so dass die 
Nutzer auf das umfassende verteilte Literaturangebot 
der SuUB jederzeit uneingeschränkten Zugriff haben. 
 Eine zentrale Koordinierung der Erwerbung erfolgt 
bei der Zeitschriftenakquisition und bei der Lizenzie-
rung von E-Journals, Online-Datenbanken und E-Books, 
so dass die Breite und Qualität der angebotenen Infor-
mationsressourcen an allen Standorten, insbesondere 
auch bei den Fachhochschulen, ein universitäres Ni-
veau erreichen. Doppelbeschaffungen können weitge-
hend vermieden werden, die einzelnen Standorte pro-
fitieren gerade bei hochpreisigen Zeitschriften und 
Datenbanken von der Kaufkraft des Gesamtsystems. 
 Synergien ergeben sich insbesondere durch die 
einheitliche Inhouse-IT-Infrastruktur aller Standor-
te; die Bibliotheksbenutzer finden an allen Standor-
ten die gleiche Ausstattung und gleichen IT-Dienste 
vor. Die Umsetzung einer einheitlichen bibliotheka-
rischen Infrastruktur für alle Hochschulen wird aller-
dings zuweilen dadurch behindert, dass die Universi-
tät und die Hochschulen jeweils eigene Rechenzentren 
betreiben, so dass einiger Aufwand betrieben werden 
muss, um die IT-Kompatibilität des Bibliothekssystems 
zu gewährleisten. Erwähnt sei hier das Problem des 

Abb. 3: Staats- und Universitätsbibliothek Bremen, Teilbibliothek Kunst an der Hochschule für Künste
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unterschiedlichen VPN-Zugangs an den Hochschulen, 
das die Nutzung lizenzierter E-Journals und E-Books 
erschwerte. Das gemeinsame Bibliothekssystem der 
SuUB für die Universität und die Hochschulen wurde 
zuletzt im Rahmen der Evaluation des Wissenschafts-
rats für das Hochschulsystem Bremen ausdrücklich 
positiv bewertet.13 
 Es gibt jedoch auch Schattenseiten, die nicht ver-
schwiegen werden sollen. So birgt die Heterogenität 
der Nutzergruppen und die Priorisierung ihrer Anfor-
derungen im Gesamtsystem auch Konfliktpotenzial: 
Die steigenden Anforderungen von Forschung UND 
Lehre an allen Hochschulen angemessen zu berück-
sichtigen, zumal wenn die zentrale Mittelausstattung 
rückläufig ist bzw. Haushaltskürzungen auf der Tages-
ordnung stehen, sind durchaus konfliktträchtig. Auch 
die Ausgründung von drittmittelstarken Forschungs-
bereichen der Universität Bremen in wirtschaftlich ei-
genständige An-Institute ist problematisch. Sie führ-
te zu der paradoxen Situation, dass deren Professo-
ren und wissenschaftliche Mitarbeiter zwar noch den 
Standortvorteil der physischen Bibliothek auf dem 
Campus nutzen können, aber nicht mehr den Zugriff 
auf die lizenzierten elektronischen E-Jounals, E-Books 
und Fachdatenbanken haben: Die durch die SuUB ge-
schlossenen vertragsrechtlichen Lizenzierungen gel-
ten für die staatlichen Hochschulen im Land Bremen, 
nicht aber für die privatwirtschaftlich organisierten 
wissenschaftlichen Einrichtungen der An-Institute.
 Das breitgefächerte digitale Informationsangebot 
der SuUB, insbesondere die Vielzahl von lizenzierten 
E-Journals, E-Books und Fachdatenbanken, weckt Be-
gehrlichkeiten auch von anderen wissenschaftlichen 

Forschungseinrichtungen, Berufsakademien und pri-
vaten Hochschulen. So trat die private Jabobs-Univer-
sity Bremen in den letzten Monaten mehrfach an die 
Bibliotheksdirektion heran, um Nutznießer des digi-
talen Medienangebotes werden zu wollen; das nach-
vollziehbare Ansinnen musste aus o. g. Gründen abge-
lehnt werden. 

D i e  L i t e r a t u r v e r s o r g u n g  a n  d e n 
Fa c h h o c h s c h u l e n :  D a s  K o n z e p t 
d e r  T e i l b i b l i o t h e k e n  d e r  S u U B 
Die SuUB unterhält an den drei Hochschulen – Hoch-
schule Bremen, Hochschule Bremerhaven, Hochschu-
le für Künste Bremen – fünf Teilbibliotheken. An der 
Hochschule Bremen und der Hochschule für Künste 
unterhält die SuUB jeweils zwei Teilbibliotheken, auf-
grund der über das Stadtgebiet verteilten Standorte 
von Fachbereichen. 
 Auch wenn die Stabsstelle »Teilbibliotheken an 
den Fachhochschulen« unmittelbar der Direktorin der 
SuUB zugeordnet ist und die Teilbibliotheken damit in 
die zentrale Organisationsstruktur eingebunden sind, 
können die Leitungen der Teilbibliotheken im operati-
ven Geschäft, aber auch im strategischen Bereich weit-
gehend autonom handeln und ihre Dienstleistungen 
bedarfsgerecht auf die Nutzer der Hochschulbiblio
theken ausrichten. Zentrales Merkmal dieser Auto-
nomie ist die verbindliche Zuweisung eines Literatur
etats für jede Fachhochschule, so dass der Bestands- 
aufbau und die Bestandsentwicklung nach spezifi-
schen, bedarfsgerechten Kriterien für die Wissen-
schaftler und Studierenden vor Ort ausgerichtet sind. 
 Dabei orientiert sich das den Teilbibliotheken zuge-

Abb. 4: Staats- und Universitätsbibliothek Bremen, Teilbibliothek für Technik und Sozialwesen an der Hochschule Bremen
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wiesene Neuerwerbungsbudget sowohl an den kon-
kreten Erwerbungsanforderungen der Fakultäten und 
Fachbereiche als auch an den strategischen Entwick-
lungszielen der Hochschulen. Durch den einschichti-
gen Charakter der SuUB werden elektronische Medi-
en stets für das gesamte Bibliothekssystem einschließ-
lich der Hochschulstandorte lizenziert; daher können 
die Teilbibliotheken auf das breite universitäre Ange-
bot von elektronischen Zeitschriften, E-Books und Da-
tenbanken aufbauen. Für die Fachhochschulen ist der 
Erwerbungsgrundsatz »electronic first« formuliert, so 
dass die Lizenzierung von relevanten E-Books oder E-
Journals im Gesamtsystem der SuUB vielfach von den 
Teilbibliotheken angestoßen wird; von der anteiligen 
Finanzierung von hochpreisigen Produkten profitieren 
Universität und Hochschulen gleichermaßen. 
 Die weitgehende Selbstständigkeit zeigt sich auch 
bei der Gestaltung von Geschäftsgängen. Die opera-
tiven Geschäftsprozesse der Teilbibliotheken sind ab-
weichend von den Geschäftsgängen der Universitäts-
standorte der Zentralbibliothek an die personelle Aus-
stattung angepasst. In der Regel arbeiten in den dezen-
tralen Standorten vier bis max. fünf bibliothekarische 
Fachkräfte des mittleren und gehobenen Dienstes, so 
dass z. B. für die effiziente Abwicklung von Bestellpro-
zessen für Zeitschriften und Bücher Serviceangebote 
des Buchhandels anstelle des Erwerbungsmoduls des 
integrierten Bibliothekssystems PICA verwendet wer-
den. Die Arbeitsorganisation ist wie in der Zentralbi
bliothek funktionsübergreifend in Teams organisiert. 
 Zur Vermittlung von Informationskompetenz kon-
zipieren die Teilbibliotheken vielfältige, direkt auf die 
primäre Zielgruppe und auf die spezifischen Curri-
cula der Studiengänge zugeschnittene Schulungen 
und Veranstaltungen. Frühzeitig werden dabei auch 
Literaturverwaltungsprogramme in die Schulungen 
einbezogen. Spezielle Seminare für Tutoren werden 
in Zusammenarbeit mit der Koordinierungsstelle für 
Fort- und Weiterbildung an der Hochschule Bremen 
angeboten. Vor allem die Nähe und die persönlichen 
Kontakte zu Lehrenden und Studierenden sorgen für 
eine hohe Akzeptanz und Zufriedenheit.
 In der Rolle eines übersichtlichen, kontrollierbaren 
Abbildes fungieren die Teilbibliotheken regelmäßig 
als Testfeld des Gesamtsystems. Beispielsweise führ-
ten sie bereits in den 1990er-Jahren größere Retrokata-
logisierungsprojekte durch, sorgten frühzeitig für die 
Einführung von Selbstverbuchungssystemen mit den 
Funktionen von Ausleihe und Rückgabe und entwickel-
ten Konzepte für elektronische Semesterapparate so-
wie eine progressive Bestandspflege. 
 Die Leitung jeder Teilbibliothek wird in der Regel 
von Bibliothekaren des gehobenen Dienstes wahrge-

nommen, die an den jeweiligen Hochschulstandorten 
die Ansprechpartner der Fachbereiche und Hochschul-
leitungen sind. Eine wichtige Funktion der Koordina-
tion und Steuerung aller Teilbibliotheken übernimmt 
die Leiterin aller Teilbibliotheken, die in Personal-
union die Teilbibliothek Technik und Sozialwesen an 
der Hochschule Bremen leitet. Sie hält in enger Ab-
stimmung mit der Direktorin der SuUB direkten Kon-
takt zu den Rektoren und Studiendekanen der Hoch-
schulen in Bremen und Bremerhaven. Sie sorgt dafür, 
dass das Aufgaben- und Dienstleistungsspektrum 
der Teilbibliotheken der SuUB sehr eng auf die Wis-
senschaftsprofile und Studienangebote der jeweili-
gen Hochschulstandorte zugeschnitten ist. Auf diese 
Weise leisten die Teilbibliotheken einen wesentlichen 
Beitrag zur Professionalisierung der Hochschulen, was 
sich stets auch als Pluspunkt bei den Akkreditierungen 
und Re-Akkreditierungen von Studiengängen verbu-
chen lässt. 
 Wie wichtig diese auf die Fachhochschulen spe-
zifisch ausgerichteten Dienstleistungen auch für das 
Selbstverständnis der einzelnen Hochschulidentität 
sind, sollen folgenden Äußerungen der Rektoren der 
Hochschulen Bremerhaven und Bremen belegen.
 Rektor Josef Stockemer: »Ich betrachte die Teilbi-
bliothek nicht primär als Teil der SuUB, sondern […] 
vielmehr […] als Teil der Hochschule Bremerhaven, als 
integrales Element in dem System von Lehr- und For-
schungseinheiten sowie Dienstleistungseinrichtun-
gen […], das in seinem Zusammenwirken den außer-
ordentlichen Erfolg der Hochschule Bremerhaven der 
letzten Jahre ermöglicht hat.«14

Abb. 5: Staats- und Universitätsbibliothek Bremen, Teilbibliothek an der Hochschule Bremerhaven
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 Rektorin Karin Luckey: »Die Geschichte und Ent-
wicklung der Hochschule Bremen sind seit ihrer Grün-
dung im Jahr 1982 untrennbar mit den Dienstleistun-
gen der Teilbibliotheken der Bremer Staats- und Uni-
versitätsbibliothek […] verknüpft. […] Ohne die enge 
Kooperation und Verzahnung mit den ansässigen Teil-
bibliotheken hätte die Hochschule Bremen ihre ehrgei-
zigen Ziele nicht erreichen können.15
 Zusammenfassend lassen sich Vorzüge des ein-
heitlichen Bremer Bibliothekssystems der SuUB für 
die Fachhochschulen und Universität folgenderma-
ßen auf den Punkt bringen:
Vorteilhaft: 
➤	 Abgestimmte bibliothekarische Dienstleistungen 

aus einer Hand. 
➤	 Gleiche Standards der Informationsversorgung für 

alle Hochschulen. 
➤	 Innovatives bibliothekarisches Entwicklungspo-

tential ( ob Weiterentwicklung des Discovery Sys-
tems, Dokumentenserver für OA-Publikationen, 
Digitalisierungsinfrastruktur für Retrodigitalisie-
rung) kommt allen Hochschulen zugute.

➤	 Gute Unterstützung der Lehr- und Forschungs-
kooperationen aller Hochschulen. 

Nachteilige Aspekte :
➤	 Hoher Aufwand in den Kommunikationsprozessen.
➤	 Großer Abstimmungsbedarf mit den bibliotheks-

politischen Gremien in der Gemeinsamen Biblio-
thekskommission.

➤	 Identität der dezentralen Einrichtungen einerseits 
als Teilbibliotheken der Hochschule und anderer-
seits als Teil des Gesamtsystems SuUB ist mitunter 
schwierig herzustellen.

➤	 Umfassender landesweiter Auftrag der SuUB lässt 
sich im Rahmen des Benchmarking BIX nur unzu-
reichend abbilden, die Ergebnisse im Gesamtran-
king sind aufgrund der Alleinstellungsmerkmale 
problematisch.

Dennoch hat sich das Bremer Modell der wissen-
schaftlichen Literatur- und Informationsversorgung al-
ler staatlichen Hochschulen durch die SuUB, das histo-
risch gewachsen ist, sehr gut bewährt. Synergieeffekte 
werden insbesondere mit der standortunabhängigen 
Bereitstellung digitaler Medien erreicht, auf die alle 
Hochschulen gleichermaßen Zugriff haben. Dieses Bi-
bliothekskonzept im Rahmen großflächiger Umgestal-
tung von Bibliotheksinfrastrukturen in einer 1 : 1 Um-
setzung auf andere Bundesländer zu übertragen, es 
möglicherweise sogar als mustergültiges Beispiel in 
Flächenländern zu denken, ist aufgrund des aufwen-
digen Kooperations- und Vermittlungsaufwandes si-
cherlich nur bedingt möglich. 
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